
Stadt Volkmarsen  
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- öffentlich - Datum: 24.06.2022 

 

Aktenzeichen B/OV-BP 

Federführender Fachbereich Bau- und Ordnungsverwaltung 

Sichtvermerk Bürgermeister  
 
Beratungsfolge Termin Beratungsaktion  

Magistrat der Stadt Volkmarsen 28.06.2022 vorberatend 

Bau- und Umweltausschuss 12.07.2022 vorberatend 

Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Volkmarsen 20.07.2022 beschließend 

 
Bauleitplanung der Stadt Volkmarsen 
5. Änderung des Bebauungsplanes Döngesbreite der Stadt Volkmarsen 
 
hier: Beratung und Beschlussfassung über 
1. die Behandlung der Ergebnisse der frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit, der Be-
hörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange und der Abstimmung der Planung be-
nachbarter Gemeinden untereinander, 
2. den Entwurfsbeschluss sowie 
3. den Beschluss zur Durchführung der Verfahren gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) 
zur Beteiligung der Öffentlichkeit, § 4 Abs. 2 BauGB der Behörden und zur Abstimmung der 
Planung benachbarter Gemeinden untereinander (§ 2 Abs. 2 BauGB) 
 
Sachdarstellung: 
Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen hat in der 8. Sitzung der Wahlperiode 
2021 – 2026 am 10. Mai 2022 den Beschluss zur Aufstellung der 5. Änderung des Bebauungspla-
nes „Döngesbreite“ gefasst. Der Beschluss wurde in der Waldeckischen Landeszeitung und auf 
der Internetseite der Stadt Volkmarsen am 13. Mai 2022 ortsüblich bekannt gemacht.  
 
Das Verfahren zur frühzeitigen Unterrichtung der Öffentlichkeit über die allgemeinen Ziele und 
Zwecke der Planung, sich wesentlich unterscheidende Lösungen, die für die Neugestaltung oder 
Entwicklung des Gebiets in Betracht kommen, und die voraussichtlichen Auswirkungen der Pla-
nung wurde im Zeitraum vom 18.05.2022 bis einschließlich 08.06.2022 durchgeführt. Seitens der 
Öffentlichkeit wurden keine Anregungen, Bedenken oder Hinweise vorgetragen. 
 
Die benachbarten Gemeinden wurden zur Abstimmung der Bauleitpläne untereinander mit Schrei-
ben vom 16.05.2022 über die Absichten der Stadt Volkmarsen unterrichtet und zur Äußerung bis 
zum 08.06.2022 gebeten. Seitens der benachbarten Gemeinden wurden keine Anregungen, Hin-
weise und Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweck-
dienlich sind, vorgetragen. 
 
Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die Pla-
nung berührt werden kann, wurden ebenfalls mit Schreiben vom 16.05.2022 über die Absichten 
der Stadt Volkmarsen unterrichtet und zur Äußerung bis zum 08.06.2022 gebeten.  



Drucksache VL-129/2022 Seite - 2 - 

 
Seitens der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange wurden Anregungen, Hinweise 
und Informationen, die für die Ermittlung und Bewertung des Abwägungsmaterials zweckdienlich 
sind, vorgetragen. Im Einzelnen haben die Beteiligungsschritte, die in der als Anlage 1 beigefüg-
ten Tabelle (Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffent-
lichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hin-
weisen und Anregungen) zusammengestellten Ergebnisse erbracht. 
 
Aufgrund der eingegangenen Stellungnahmen wurden die Inhalte des Vorentwurfs zur 5. Ände-
rung des Bebauungsplanes „Döngesbreite“ geändert. Gemäß BauGB schließt sich an die Unter-
richtung und Erörterung das formelle Verfahren nach dem Absatz 2 der §§ 3 und 4 BauGB an - 
auch wenn die Erörterung zu einer Änderung der Planung führt. 
 
Der Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen wird vorgeschlagen, den überarbeiteten 
Vorentwurf der 5. Änderung des Bebauungsplanes „Döngesbreite“ als Planentwurf zu beschlie-
ßen, die beigefügte Begründung mit Datum 24.06.2022 zu billigen und das weitere Verfahren nach 
BauGB zur Änderung des Bebauungsplanes durchzuführen. 
 
Beschlussvorschlag: 
Zu Ziffer 1: 
Beratung und Beschlussfassung über die Behandlung der Ergebnisse der frühzeitigen 
Unterrichtung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange 
und der Abstimmung der Planung benachbarter Gemeinden untereinander 
 
I. Die in der Anlage 1 befindlichen Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen 
Beteiligung der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen 
Stellungnahmen mit Hinweisen und Anregungen werden als Stellungnahmen der Stadt Volkmar-
sen und somit als Abwägung im Sinne des § 1 Abs. 7 BauGB beschlossen. 
 
II. Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Volkmarsen stellt fest, dass die Planung mit den 
benachbarten Gemeinden im Sinne des § 2 Abs. 2 BauGB abgestimmt ist. 
 
Zu Ziffer 2:  
Beratung und Beschlussfassung über den Entwurfsbeschluss 
 
I. Der überarbeitete Vorentwurf zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Döngesbreite“ wird als 
Entwurf beschlossen und die beigefügte Begründung mit Umweltbericht mit Datum vom 24. Juni 
2022 gebilligt.  
 
Zu Ziffer 3:  
Beratung und Beschlussfassung über den Beschluss zur Durchführung der Verfahren 
gem. § 3 Abs. 2 Baugesetzbuch (BauGB) zur Beteiligung der Öffentlichkeit, § 4 Abs. 2 
BauGB der Behörden und zur Abstimmung der Planung benachbarter Gemeinden unter-
einander (§ 2 Abs. 2 BauGB) 
 
I. Die Durchführung des förmlichen Verfahrens zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Dönges-
breite“ gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zur Beteiligung der Öffentlichkeit, § 4 Abs. 2 BauGB zur Beteili-
gung der Behörden und gem. § 2 Abs. 2 BauGB zur Abstimmung der Planung benachbarter Ge-
meinden untereinander wird nach Maßgabe des Beschlusses unter Ziffer 1 und Ziffer 2 beschlos-
sen.  
 
 
Anlage: 
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Anlage 1, bestehend aus:  
› Beschlussempfehlungen zu den im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit ge-

mäß § 3 Abs. 1 BauGB sowie der frühzeitigen Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger 
öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB eingegangenen Stellungnahmen mit Hinweisen 
und Anregungen mit Datum vom 24.06.2022,  

› Planentwurf zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Döngesbreite“ mit Datum vom 
24.06.2022 

› Begründung zur 5. Änderung des Bebauungsplanes „Döngesbreite“ mit Datum vom 
24.06.2022, inkl. Umweltbericht 

 
Anlage(n): 

(1) 01_StadtVv_Abwägung_B_Plan_Döngesbreite 
(2) B L P   V O L K M A R S E N 
(3) 02_StadtVv_Planteil_B_Plan_Döngesbreite 

 
 
 
_________________ 
Bernd Pfeiffer 




